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	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Motormanuelle Fällung mit Kranunterstützung (MFK-Methode)

	
	Holzernte, Zufallbringen von Bäumen

	Gefahren für den Menschen

	· Verletzungen durch unkontrolliert bewegte Baumteile insbesondere bei Nichteinhaltung des Arbeitsablaufs und des Gefahrenbereichs, Kontrollverlust über den Baum bei der Fällung
· Verletzungen durch kontrolliert oder unkontrolliert bewegte Maschinenteile insbesondere bei Nichteinhaltung des Arbeitsablaufs und des Gefährdungsbereichs, Maschinenbruch, Beurteilungsfehler des Kraftbedarfs für das Zufallbringen des Baumes

	


		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	· Tätigkeit nur durch das praktisch unterwiesene MFK-Team ausführen lassen
· Sicht- und Sprechfunkverbindung im MFK-Team
· Gemeinsame Baumbeurteilung
· Keine Bearbeitung von Bäumen mit fortgeschrittener Fäule im Stammfußbereich
· Qualität der Schnittanlage einhalten und regelmäßig überprüfen
· Keine Hände an den Stellteilen, wenn Kran am Baum positioniert ist
· Maschinenleistung und benötigte Kraft (Calmbacher Tabelle) werden beachtet
· Maschinen-Sicherheit (Störung, Bruch, Positionierungsmethode) wird beachtet
· Rückweichplatz in wirksamer Entfernung, mind. in einfacher Kranlänge, in der Regel seitlich hinter der Maschine
· Maschinenbewegung nach festgelegtem Arbeitsablauf und in Absprache zwischen Maschinen- und Motorsägenführer

	

	Verhalten bei Störungen

	· Gegebenenfalls Gefahrenbereich verlassen
· Klärung von unsicheren Arbeitssituationen
· Einstellung der Arbeiten bei Schäden an der Maschine
· Störungsbeseitigung durch Fachpersonal


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	· Vor jedem Einsatz Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!
· Motorkettensäge auf Beschädigungen, Kette auf Schärfe und Spannung prüfen!
· Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!
· Reparaturen nur von fach- und sachkundigen Personal durchführen lassen! 
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	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.



	Informationen beispielhaft zusammengestellt von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) Stand 04/2023  [image: ]	Seite 1 von 1




	Informationen beispielhaft zusammengestellt von: Sicherheitstechnischer Dienst [STD] der SVLFG [image: ]	Seite 2 von 2



image1.jpeg




image2.jpeg




